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Die Bundesarbeitskammer nimmt zu den vorliegenden Entwürfen wie folgt Stellung: 

Grundsätzliches 

AusGründen der Übersichtlichkeit wäre es sinnvoll, beide Gesetzesentwürfe in einem 

einheitlichen IIEuropawahl-Gesetzli zusammenzufassen. Es gibt keinen sachlichen Grund, 

die Regelungen über die Wählerevidenz, bei denen es um reine administrative Durchfüh­

rungsbestimmungen geht, in einem eigenen Gesetz zu erfassen. 
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Zu § 1 Abs 1 EuWO 

Die Anzahl der für Österreich zur Verfügung stehenden Mandate ergibt sich aus der Bei­

trittsakte. Es wäre der Rechtsklarheit dienlich, diese Zahl in der EuWO auszuweisen. 

Zu § 30 Abs 2 EuWO 

Der Wahlvorschlag kann nach dem vorliegenden Wortlaut auch von zwei von Österreich 

"zu entsendenden" Abgeordneten eingebracht werden. Diese können vor der ersten Wahl 

zum Europäischen Parlament (bzw der einmaligen Nominierung aus dem Natioalrat) aber 

wohl kaum feststehen. Es handelt sich offenbar um einen Redaktionsfehler und die Rege­

lung soll sich auf "entsandte Abgeordnete" beziehen. 

Zu §77EuWO 

Die Bundesarbeitskammer ist der Ansicht, daß die Übernahme der 4%-Hürde aus der 

NRWO dahingehend überprüft werden sollte, ob sie in Anbetracht der relativ kleinen An­

zahl von Mandaten (21) sinnvoll ist. Eine wirkliche "Zersplitterung" der politisch repräsen­

tierten Meinungen ist hier wohl kaum zu erwarten. 

Zu § 89 Abs 4 Satz 1 EuWO 

Hier ist eine offensichtliche Unrichtigkeit (Streichung der letzten beiden Worte im Satz) 

vorzunehmen. 
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